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Beschlussvorschlag: 
 
Die Anregung der Frau Ursula Potthast, wohnhaft Bollwerk 2 a, 59174 Kamen, auf Umwid-
mung eines Parkplatzes in der Weststraße, vor Haus-Nr. 49 bzw. 50, zwecks Nutzung für 
Tierarztkunden, wird abgelehnt. 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Mit Bürgeranregung vom 28.10.1999 beantragt Frau Ursula Potthast , einen öffentlichen 
Parkplatz, entweder vor Weststr. 49 oder vor Weststr. 50, in einen Privatparkplatz für Tier-
arztkunden umzuwidmen. 
Begründet wird dies damit, dass sie lt. Grundbuch- und Katasterauskunft Eigentümerin der 
genannten Häuser und auch Eigentümerin der auf der beiliegenden Skizze dargestellten 
öffentlichen Parkplätze sei. 
Insbesondere Kunden, die mit verletzten schweren Tieren zur Praxis kommen, würde es 
entgegenkommen, das verletzte Tier nicht über einen längeren Weg zur Praxis tragen zu 
müssen. 
 
Die Fläche vor den Häusern Weststr. 49 und 50 wurde bereits im Jahre 1900 öffentlich ge-
widmet. 
Vertragliche Grundlagen, die den Eigentümern eine private Nutzung auf der öffentlichen Ver-
kehrsfläche bei Bedarf garantieren, sind nicht existent. 
 
Die Parkplätze vor den Häusern Weststr. 49 und 50 befinden sich inmitten des Kernstadtbe-
reiches, wo Parkraum knapp ist und für einen kurzfristigen Wechsel der parkenden Fahrzeu-
ge gesorgt werden muss, um potentiellen Kunden der umliegenden Geschäfte sowie Freibe-
ruflern ständig Parkraum (im Wechsel) zur Verfügung stellen zu können. 
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Deshalb ist in diesem Bereich der Weststraße, ebenso wie im übrigen Kernstadtbereich, eine 
Parkzeitbeschränkung auf 1 Stunde - mit Parkscheibe - nach Neuausbau des Innenstadtbe-
reiches vom Rat der Stadt Kamen angeordnet worden. 
Falls nun ein öffentlicher Parkplatz im Innenstadtbereich für private Zwecke eingezogen wür-
de, wäre dies mit dem Konzept der Stadt Kamen, so viel kostenlosen Parkraum wie möglich 
zur Verfügung zu stellen, nicht vereinbar. 
Die Umwandlung eines Innenstadtparkplatzes in einen Privatparkplatz würde einen Präze-
denzfall darstellen, welcher zur Folge hätte, dass das Konzept ausgehebelt würde, da dann 
die Stadt keine Möglichkeit mehr hätte, gleichlautende Wünsche anderer Bürger bzw. Ein-
wohner abzulehnen. 
Das vorhandene Konzept wird von der Kamener Kaufmannschaft und der Mehrheit der  
Kamener Bevölkerung getragen. 
Dieses wird der Verwaltung in Gesprächen immer wieder bestätigt. 
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